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	Ausgangslage: Vor dem Hintergrund des akuten Klimanotstandes und der zunehmenden Sensitivität der Stakeholder für ökologische und gesellschaftliche Fragestellungen wird die Tragfähigkeit unternehmerischer Geschäftsmodelle zurecht kritisch betrachtet. Es gilt, ein nachhaltiges ökologisches und gesellschaftliches Umdenken auf allen Ebenen zu bewirken, um insbesondere die Folgen des Klimawandels für zukünftige Generationen abmildern zu können. In diesem Zusammenhang kommt insbesondere dem unternehmerischen Beitrag eine tragende Rolle zu. Dieser kontinuierlich zunehmenden Verantwortung wurden sich Unternehmen im Laufe der vergangenen Jahre bewusst, was vielfach in der Integration von ESG-Aspekten in die Unternehmensführung resultierte. Um als Unternehmen auf lange Sicht erfolgreich wirtschaften zu können, gilt es ferner, transparent, konsistent und vergleichbar über diese in die Unternehmensstrategie integrierten ESG-Aspekte zu berichten. Um dieses Ziel zu realisieren, kommt der Nachhaltigkeitsberichterstattung eine zentrale Rolle zu. Gerade mit Blick auf die europäische Sustainable Finance-Strategie entfaltet die Nachhaltigkeitsberichterstattung eine treibende Wirkung. Das übergeordnete Ziel der zuvor angeführten Agenda liegt in der langfristigen Transformation der europäischen Wirtschaftsordnung in Richtung eines nachhaltigen Wachstums, um auf diese Weise zur Realisierung der CO2-Neutralität der Europäischen Union bis 2050 beitragen zu können. Die Grundlage hierfür bildet die vollständige und verlässliche Bereitstellung relevanter Unternehmensinformationen im Bereich der Nachhaltigkeit. Daher ist verpflichtend ein allgemeingültiges Set an Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards unter gleichzeitiger Sicherstellung der Konvergenz zu den Standards der Finanzberichterstattung zu entwickeln. Am 21. April 2021 veröffentlichte die Europäische Kommission ihren Entwurf zur CSRD, mit der die Anforderungen an die nichtfinanzielle Berichterstattung bzw. die künftige Nachhaltigkeitsberichterstattung auf europäischer Ebene grundlegend überarbeitet werden sollen. Im Fokus steht hierbei insbesondere die inhaltliche Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch eine externe unabhängige Instanz. Auf lange Sicht wird hierdurch das übergeordnete Ziel der Nivellierung zwischen Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung verfolgt. Vor diesem Hintergrund soll diese Abschlussarbeit einen Beitrag zur Evaluierung des vermeintlichen Paradigmenwechsels für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer leisten, um im Ergebnis Implikationen für die Prüfungspraxis ableiten zu können, welche sich aufgrund der dynamischen Veränderung der Anforderungen, namentlich der CSRD, an die künftige Nachhaltigkeitsberichterstattung ergeben.
	Lösungsansätze: Um dieses zuvor angeführte Ziel zu realisieren, werden die wesentlichen Vorschläge des CSRD-E erläutert und im weiteren Fortgang insbesondere die geplanten Änderungen hinsichtlich der externen Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung bzw. der künftigen Nachhaltigkeitsberichterstattung beleuchtet. Denn grundsätzlich gilt, dass der Umfang der Einführung einer inhaltlichen externen Prüfungspflicht nicht isoliert von der Standardisierung der Berichterstattung im Bereich der Nachhaltigkeit betrachtet werden kann. 

Methodisch bedient sich diese Abschlussarbeit zunächst einer Literaturanalyse, die sich neben den theoretischen Grundlagen auch mit der dynamischen Entwicklung im Hinblick auf die Neuausrichtung der inhaltlichen Anforderungen an die Berichts- und Prüfungserfordernisse der Nachhaltigkeitsberichterstattung befasst. Ergänzt wird diese theoretische Ausarbeitung durch eine empirische Untersuchung in Form eines leitfadengestützten Experteninterviews, das insbesondere die Implikationen für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer in den Fokus stellt. Diese Untersuchung dient dem Zweck, die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse und die hieraus abgeleiteten Einschätzungen hinsichtlich der Forschungsfrage durch empirische Erkenntnisse der durchgeführten leitfadengestützten Experteninterviews zu bestätigen oder zu widerlegen. 

Diese Abschlussarbeit entstand in Kooperation mit der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Deutschland, weshalb sich die entstandenen Ergebnisse ausschließlich auf die interne Sichtweise des Unternehmens PwC beschränken und keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Die Sustainability Services sind aus aufbauorganisatorischer Sicht für die Nachhaltigkeitsberatung bei PwC verantwortlich, was unter anderem die Durchführung der Prüfung des unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichts sowie die Auseinandersetzung mit den regulatorischen Anforderungen umfasst. Aufgrund ihrer fachlichen Expertise sowie ihrer unmittelbaren Betroffenheit vom regulatorischen Wandel der Prüfungspraxis in diesem Bereich gelten die Sustainability Services als prädestiniert für eine Einschätzung zu der im Rahmen dieser Abschlussarbeit diskutierten Thematik.
	Ergebnisse: Infolge einer verpflichtenden externen inhaltlichen Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung ergibt sich die zunehmende Verantwortung des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer als logische Konsequenz. Die Relevanz des Berufs-
stands resultiert insbesondere aus der Notwendigkeit des Aufsichtsrats, das eigene Wissensdefizit hinsichtlich der angemessenen Durchführung der gesetzlich kodifizierten Prüfungspflicht nach § 171 Abs. 1 S. 1 und S. 4 AktG auszu-
gleichen. Die wesentlichen Vorschläge des CSRD-E hinsichtlich der Neuausrichtung der künftigen Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung erfordern ferner die Weiterentwicklung des Berufsbildes der Wirtschaftsprüfer. Dies setzt insbesondere die entsprechende Qualifikation der verantwortlichen Wirtschaftsprüfer voraus, weshalb der CSRD-E zusätzliche Anforderungen unter anderem an die kontinuierlichen Weiterbildungspflichten für bereits zugelassene sowie an die Berufszulassungsprüfung für künftige Wirtschaftsprüfer stellt, um auf diesem Wege sicherzustellen, dass Wirtschafts-
prüfer über die für die Prüfung notwendigen theoretischen Kenntnisse verfügen und diese in der Praxis anwenden können. Die derzeit vorhandene Fachexpertise reicht per Status quo nicht aus, um den Prüfungserfordernissen im Bereich der Nachhaltigkeit entsprechend des CSRD-E nachzukommen, sodass es der kontinuierlichen Schulung bestehender sowie dem Aufbau zusätzlicher personeller Ressourcen bei den Prüfungsdienstleistern bedarf. Ferner haben sich sowohl die berichtspflichtigen Unternehmen als auch deren Prüfer auf eine Transition hin zu einer Prüfung mit hinreichender Prüfungssicherheit vorzubereiten. Dieser progressive Ansatz wird seitens PwC begrüßt, denn er verhindert nicht nur die Überforderung auf der Erstellerseite, sondern ermöglicht darüber hinaus prüfungsseitig die frühzeitige Implementierung von Prüfungsprozessen und -strukturen sowie die Rekrutierung und Ausbildung der benötigten personellen Ressourcen. Im Ergebnis qualifiziert sich die Prüfung mit begrenzter Prüfungssicherheit lediglich als ein zeitlich befristetes Etappenziel der europäischen Agenda, das auf lange Sicht einen Beitrag zur angestrebten Gleichstellung von Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung leisten soll. Um die analoge Durchführung sowie Qualität der Prüfung unionsweit sicherzustellen, sollen einheitliche europäische Standards als Grundlage für die Prüfung der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung entwickelt werden. Sobald diese Prüfungsstandards durch die Europäische Kommission angenommen werden, sind Prüfungsdienstleister dazu verpflichtet, diese für die Prüfung der Nachhaltigkeitsinformationen verbindlich zugrunde zu legen und die Prüfung mit hinreichender Prüfungssicherheit durchzuführen. Bis dahin finden in den Mitgliedstaaten nationale Standards Anwendung. Durch einen Arbeitskreis des IDW wird derzeit ein neuer Prüfungs-
standard (IDW EPS 352) entwickelt, der sich ausschließlich mit der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung befasst.
	Fazit und Ausblick: In dieser Abschlussarbeit wurde der Frage nachgegangen, ob der CSRD-E vom 21. April 2021 für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer einen Paradigmenwechsel hinsichtlich ihrer Prüfungspraxis im Bereich der Nachhaltigkeitsbericht-erstattung auf europäischer Ebene einleitet. Diese Hypothese kann grundsätzlich bestätigt werden, allerdings mit gewissen Einschränkungen. Somit kommt dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer bzw. insbesondere dem jeweiligen Abschlussprüfer vor dem Hintergrund der künftigen Prüfungspflicht entsprechend des CSRD-E eine zunehmende Bedeutung zu, da allein durch eine qualifizierte Prüfung das Vertrauen des Marktes und der Stakeholder in die von Unternehmen bereitgestellten Informationen generiert werden kann. Der angeführte Paradigmenwechsel schlägt sich wie folgt in der Prüfungspraxis des Berufsstands nieder: So verhindert die angestrebte Verzahnung von Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung dem Grunde nach die Trennung der Prüfung des klassischen Finanzberichts von der Prüfung der Nachhaltigkeitsinformationen, was als logische Konsequenz in der Qualifikation der Prüfung des Nachhaltig-keitsberichts als Vorbehaltsaufgabe des Abschlussprüfers resultiert. Hierfür sprechen zahlreiche Synergieeffekte und damit verbundene Effizienzgewinne, die sich aus dem bestehenden Verständnis und den Kenntnissen des Abschluss-prüfers über das jeweilige prüfungspflichtige Unternehmen ableiten lassen. Jedoch dürfen entsprechend der finalen CSRD vom 21.06.2022 künftig neben dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer auch andere akkreditierte Erbringer von Bestätigungsleistungen zur Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung zugelassen werden. Um faire Wettbewerbs-bedingungen auf dem Prüfungsmarkt für Nachhaltigkeitsleistungen zu gewährleisten, haben diese jedoch gleichwertig hohe regulatorische Anforderungen wie der Abschlussprüfer im Rahmen der Abschlussprüfungsrichtlinie einzuhalten. Ob andere Prüfungsdienstleister in der Lage sein werden, einen derartig strengen Regulierungsrahmen einhalten und zudem eine vergleichbare fachliche Expertise aufbauen zu können, wird zurecht bezweifelt. Mit Blick in die Zukunft wird eine Konsolidierungsbewegung bei den nachhaltigkeitsbezogenen Berichts- und Prüfungsstandards erwartet, denn aus der CSRD geht nicht eindeutig hervor, in welchem Verhältnis die europäische Initiative zu den bereits bestehenden Standardsettern, insbesondere dem ISSB steht. Ferner gilt in Zukunft zu evaluieren, ob die CSRD als wesentliches Element der europäischen Sustainable Finance-Strategie zu mehr Transparenz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung führen und zur Transition in Richtung eines klimaneutralen Europas beitragen kann. Weiter sollten die idealerweise vollständig in den Lagebericht integrierten ESG-Berichte mit der Finanzberichterstattung zu einem Integrated Reporting vernetzt werden. So kann die externe Prüfung die Unternehmensberichterstattung zu einer Single Source of Truth qualifizieren.
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